
 Unterlagen für die Beantragung der Rente: 

 

• Personalausweis oder Reisepass 

• Steueridentifikationsnummer  

• Ihre Bankverbindung  
• Tag der Eheschließung 

• Angaben darüber, ob Sie andere Sozialleistungen (auch aus dem Ausland) beziehen (z.B. 

Hinterbliebenenrente, Leistungen der Krankenkasse oder des Arbeitsamtes  
• Wenn Sie selbstständig tätig waren: Gewerbeabmeldung/Pachtvertrag 
• Angaben über Ihre Mitgliedschaft zu allen Krankenkassen ab 01.01.1995 
• Angaben darüber, ob Sie andere Versorgungsbezüge erhalten (z.B. Beamten-Pension oder 

ähnliches) 
• Nachweise über Zeiten der Berufsausbildung (z.B. Lehrvertrag, Gesellenbrief) sofern diese 

Zeiten im Versicherungsverlauf nicht als „Zeiten der Berufsausbildung“ gekennzeichnet sind. 
• Letzter Versicherungsverlauf der Rentenversicherung (falls vorhanden) - wenn dieser 

Versicherungsverlauf noch nicht vollständig ist, Unterlagen über die Lücken für Beitragszeiten 

Entgelt-, Lohn- oder Aufrechnungsbescheinigungen, Sozialversicherungsnachweise, 

Arbeitsbücher, Zeugnisse 
• wenn erstmals Zeiten der Kindererziehung geltend gemacht werden - Geburtsnachweis der 

Kinder im Original oder Adoptionsnachweis. Bei Zuzug aus dem Ausland auch eine 

beglaubigte Kopie der Zuzugsbescheinigung 
• wenn Sie für Zeiten ab 01.01.1992 ein pflegebedürftiges Kind bis zu dessen 18. Lebensjahr 

nicht erwerbsmäßig gepflegt haben - Bescheid über Pflegeleistungen 
• für Anrechnungszeiten (z.B. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Schulausbildung) - Bescheinigungen 

der Krankenkasse oder des Arbeitsamtes, für Schulzeiten ab dem 16. Lebensjahr 

Schulbescheinigungen, Abschlusszeugnisse usw. 
• Nachweise über Versicherungszeiten im Ausland 
• Zusätzlich bei einem Antrag auf Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 

Altersteilzeitarbeit Nachweise über die Arbeitslosigkeit (falls vorhanden lückenlose 

Leistungsnachweise des Arbeitsamtes oder Kopie des Arbeitsvertrages über die 

Altersteilzeitarbeit) 
• Schwerbehindertenausweis oder den Anerkennungsbescheid (mindestens 50% GDB) 

Zusätzlich bei Erwerbsminderung: 

• Aufstellung der behandelnden Ärzte (Name und Anschrift), stationären 

Krankenhausbehandlungen und Rehamaßnahmen der letzten 5 Jahre 

 


